
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1980/10/16 B254/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1980

Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Gerichtsakt

StGG Art8

Rechtssatz

Art144 Abs1 B-VG, die in Vollziehung eines richterlichen Haftbefehles von Organen der Gendarmerie erfolgte

Verhaftung und Anhaltung sind dem Gericht zuzurechnen

Entscheidungstexte

B 254/80

Entscheidungstext VfGH Beschluss 16.10.1980 B 254/80

Schlagworte

VfGH / Zuständigkeit, Festnehmung, Anhaltung
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